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43-7 Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) 
 

2. Aktualisierung 2009 (31. Oktober 2009) 
 
 
Das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb wurde durch Art. 8 Abs. 6 des Gesetzes zur Umsetzung 
der Verbraucherkreditrichtlinie, des zivilrechtlichen Teils der Zahlungsdiensterichtlinie sowie zur Neuord-
nung der Vorschriften über das Widerrufs- und Rückgaberecht v. 29. Juli 2009, BGBl. I S. 2355, mit Wir-
kung vom 31. Oktober 2009 wie folgt geändert: 
 
 

alt 
 
§ 8  Beseitigung und Unterlassung 

(1)-(4) … 
(5) § 13 des Unterlassungsklagengesetzes und 

die darin enthaltene Verordnungsermächtigung 
gelten mit der Maßgabe entsprechend, dass an die 
Stelle der Klageberechtigten nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 
und 3 des Unterlassungsklagengesetzes die ge-
mäß § 8 Abs. 3 Nr. 3 und 4 zur Geltendmachung 
eines Unterlassungsanspruchs Berechtigten, an 
die Stelle der Klageberechtigten nach § 3 Abs. 1 
Nr. 2 des Unterlassungsklagengesetzes die ge-
mäß § 8 Abs. 3 Nr. 2 zur Geltendmachung eines 
Unterlassungsanspruchs Berechtigten und an die 
Stelle der in den §§ 1 und 2 des Unterlassungskla-
gengesetzes geregelten Unterlassungsansprüche 
die in § 8 bestimmten Unterlassungsansprüche 
treten. Im Übrigen findet das Unterlassungsklagen-
gesetz keine Anwendung, es sei denn, es liegt ein 
Fall des § 4a des Unterlassungsklagengesetzes 
vor. 
 

neu 
 
§ 8  Beseitigung und Unterlassung 

(1)-(4) (unverändert) 
(5) § 13 des Unterlassungsklagengesetzes 

ist entsprechend anzuwenden; in § 13 Abs. 1 
und 3 Satz 2 des Unterlassungsklagengesetzes 
treten an die Stelle des Anspruchs gemäß § 1 
oder § 2 des Unterlassungsklagengesetzes die 
Unterlassungsansprüche nach dieser Vor-
schrift. Im Übrigen findet das Unterlassungskla-
gengesetz keine Anwendung, es sei denn, es liegt 
ein Fall des § 4a des Unterlassungsklagengeset-
zes vor. 
 

 
 


